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WAS SIND DIE KREISTAGE  
UND WELCHE AUFGABE HAT 
DER BLSV-KREISTAG? 
Die BLSV-Kreistage finden alle fünf Jahre statt. Der Kreistag setzt 
sich zusammen aus den Mitgliedern des Kreisvorstandes und den 
Delegierten der dem Sportkreis angehörenden Vereine. Auf den 
Kreistagen informieren Verbandsvertreter über aktuelle Themen 
(Fördermöglichkeiten, Mitgliederentwicklung usw.) rund um den 
organisierten Sport in Bayern. Zudem werden die satzungsge-
mäßen Aufgaben des Kreistags erfüllt. Dazu zählt unter anderem 
auch die Neuwahl des Kreisvorstandes. Was genau die Arbeit des 
BLSV-Kreisvorstandes ausmacht, welche Ämter es zu besetzen gilt 
und welche Aufgabenstellungen durch die ehrenamtlichen Ver-
bandsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter erledigt werden, stellen 
wir Ihnen im nächsten Teil unserer Serie vor.

2023 endet die aktuelle Amtsperiode des BLSV-Präsidiums mit dem 
BLSV-Verbandstag am 24. Juni 2023 in München, doch vorher wer-
den bereits auf Kreis- und Bezirksebene die Weichen für die Zukunft 
im Verband gestellt. Im September starten die BLSV-Kreistage in 
allen 76 Kreisen, die sieben Bezirkstage folgen dann im nächsten 
Jahr. Für Sie als Mitgliedsverein sind die Kreistage besonders wich-
tig, wir erklären Ihnen in diesem und weiteren Berichten der Serie 
warum.

WIE GESTALTET SICH DIE 
TAGESORDNUNG UND 
WELCHE INHALTE ERWAR-
TEN DIE TEILNEHMER?
Inhaltlich können sich die Kreistage in den einzelnen 
Sportkreisen unterscheiden, da Planung und Durchfüh-
rung der Veranstaltung der jeweiligen Kreisvorstand-
schaft unterliegen. Um die satzungsgemäßen Aufga-
ben zu erfüllen, sind aber einige Tagesordnungspunkte 
vorgegeben und bei allen Kreistagen gleich. Neben 
den Formalia sind Berichte der Kreisvorstandschaft 
zur Arbeit und den Finanzen des Kreises ebenso ver-
pflichtend wie die Entlastung der Mitglieder des Kreis-
vorstandes. Weitere wichtige Bausteine des Kreistages 
stellen die Neuwahlen der Kreisvorstandschaft und der 
Delegierten für den Bezirks- und den Verbandstag so-
wie die Behandlung von Anträgen auf Kreisebene dar 
(vgl. BLSV-Satzung § 48 – Aufgaben eines ordentlichen 
Kreistages).

Ergänzend zu diesen Pflichtinhalten werden Ihnen bei 
den Kreistagen viele weitere nützliche Informationen 
rund um Ihre Vereinsarbeit präsentiert. Sie erhalten 
Service- und Infomaterialien, haben die Möglichkeit, sich 
mit Verbandsexperten zu verschiedenen Fragestellun-
gen auszutauschen, und werden über wichtige Entwick-
lungen in Ihrem Sportkreis informiert.

Wussten Sie schon?
Mit Ausnahme der Anträge des 
Kreisvorstandes müssen alle 
Anträge spätestens eine Woche 
vor Beginn des Kreistages beim 
Kreisvorstand eingegangen 
sein, dies ist in der BLSV-Sat-
zung unter § 47a (3) geregelt.

Die BLSV-Satzung im Internet:  
www.blsv.de ↓ Unser Verband  

↓ Satzung und Ordnungen

INFORMIEREN, WÄHLEN, 
AUSTAUSCHEN! 
Die BLSV-Kreistage (Teil 1): Kompakte Antworten auf Fragen zu den 
Aufgaben und zum Ablauf sowie zur Bedeutung dieser Versammlungen.
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DARUM SIND FÜR  
MEINEN VEREIN DIE  
KREISTAGE SO WICHTIG!
1 ����

Wahrnehmung des in der Satzung festgeschriebenen 
demokratischen Mitbestimmungsrechts

2    Weitergabe meiner Vereinsinteressen, -probleme und 
-wünsche

3   �Mitbestimmung bei der personellen Vertretung der 
Mitgliedsvereine des Kreises im Dachverband

4   �Erhalt wichtiger Informationen aus erster Hand für 
meinen Verein zu aktuellen und zukünftigen Themen 

5   �Kontakt mit anderen Vereinsvertreterinnen und -ver-
tretern

6    Möglichkeit der aktiven Mitgestaltung der Arbeit des 
Kreisvorstandes in der nächsten Periode (Mitarbeit im 
Kreisvorstand)
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Teil 2 der dreiteiligen bayernsport-Serie über  
die BLSV-Kreistage folgt in der Mai-Ausgabe.

Wichtiger 
Hinweis
Alle Vereine 
werden gebeten, 
ihre Daten in  
BLSVdigital�zu�pfle-
gen und sicherzu-
stellen, dass die in 
BLSVdigital hinter-
legte Postanschrift 
aktuell ist. Auch 
die Kreistagseinla-
dungen werden an 
die in BLSVdigital 
hinterlegte Postan-
schrift geschickt!

!
WIE LÄUFT EIN KREISTAG AB?
Zu allen Kreistagen werden die Mitgliedsvereine 
form- und fristgerecht fünf Wochen vor dem Kreis-
tag per Post an die in BLSVdigital hinterlegte Postan-
schrift eingeladen. In der Einladung wird neben den 
Veranstaltungsinformationen (Ort, Datum, Uhrzeit) 
auch mitgeteilt, mit wie vielen stimmberechtigten 
Personen (Delegierten) der Verein am Kreistag teil-
nehmen darf.

Der Verein bestimmt selbst, wen er als Delegierten 
entsendet, wobei zu beachten ist, dass die BLSV-Ge-
schäftsordnung die Volljährigkeit des Stimmberech-
tigten als Voraussetzung zur Ausübung des Stimm-
rechts vorsieht. Zudem gilt, dass jeder Delegierte 
nur eine Stimme wahrnehmen kann, eine Stim-
mübertragung bzw. Stimmhäufelung ist 
nicht gestattet (vgl. BLSV-Satzung 
§47 (2) und BLSV-Geschäftsord-
nung § 8).

Üblicherweise� finden� die�
Kreistage entweder unter 
der Woche am Abend, ab 
18:00 Uhr, oder am Sams-
tag, hier auch gerne am 
Vormittag, statt und dau-
ern ca. zwei bis drei Stun-
den. Eine Liste der bereits 
feststehenden� Termine� fin-
den Sie auf der BLSV-Home-
page unter „Amtliche Mittei-
lungen“ (www.blsv.de ↓ Unser 
Verband ↓ Amtliche Mitteilungen) 
oder auf der Seite Ihres Sportbezirks unter 
„Termine“.

Am Eingang zum Kreistag erfolgt 
die Mandatsprüfung. Alle Ver-
einsdelegierten erhalten dort auch 
die Mandatsausweise und Wahlunterla-
gen, die zur Teilnahme am Kreistag sowie 
den Wahlen und Abstimmungen berechtigen. Die 
endgültige Tagesordnung des Kreistages und mögli-
che Anträge werden ebenfalls bis spätestens zu Be-
ginn des Kreistages ausgelegt. 

Nach einer Begrüßung durch den zuständigen Kreis-
vorsitzenden und möglichen Grußworten durch 
Vertreter des BLSV-Präsidiums sowie politischer 
Mandatsträger wird die vorliegende Tagesordnung 

behandelt. Anschließend besteht in lockerer At-
mosphäre die Möglichkeit Fragen zu stel-

len, mit BLSV-Vertretern zu diskutie-
ren oder sich mit Kolleginnen und 

Kollegen anderer Vereine aus-
zutauschen. Bei allen Kreista-

gen werden auch hauptbe-
rufliche� Mitarbeiterinnen�
und Mitarbeiter der zu-
ständigen BLSV-Bezirksge-
schäftsstelle vor Ort sein, 
um Sie bei Ihren Fragen zu 
unterstützen.

Wussten Sie schon?
Die Anzahl der stimmbe-
rechtigten Vereinsmit-
glieder pro Kreistag ist in 
der BLSV-Satzung unter 
§ 47 (2)�geregelt.

Die BLSV-Satzung im Inter-
net: www.blsv.de ↓ Unser 
Verband ↓ Satzung und 
Ordnungen
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